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Allgemeine
Hochschulreife

(AHR)

Einjährige

Berufsfachschule

Berufliche

Grundbildung

8.4 Bildungsgänge und Bildungsabschlüsse
ab dem mittleren Schulabschluss

FOS 13
Bildungsgänge für
Berufserfahrene

Fachhochschulreife - (FHR)

Zweijährige

Höhere

Berufsfachschule

Erweiterte beruf-

liche Kenntnisse

und Fachhoch-

schulreife in Ver-

bindung mit

einem halbjährigen

einschlägigen

Praktikum oder

einer Berufsaus-

bildung oder einer

mindestens 2-jähri-

gen Berufstätigkeit

Dreijährige

Höhere

Berufsfachschule

Berufsabschluss

nach Landesrecht

und Fachhoch-

schulreife (Doppel-

qualifikation).

Berufsabschlüsse:

Kaufmännische

oder Technische

Assistentinnen/

Assistenten, Gym-

nastiklehrerinnen/

Gymnastiklehrer

Berufsausbildung

im dualen System:

Berufsabschluss

und Berufsschul-

abschluss mit

Zusatzqualifikation

zum Erwerb der

FHR

Fachoberschule

FOS

Kl. 11 und 12

(im ersten Jahr mit

fachbezogenem

Praktikum).

Berufliche Kennt-

nisse und

Fachhochschulreife

FOS 12 B

Vertiefte berufliche

Kenntnisse und

Fachhochschulreife

(Voll- und Teilzeit)

Mittlerer Schulabschluss (FOR)

und mindestens

zweijährige abge-

schlossene

Berufsausbildung

oder gleichwertige

Vorbildung
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Berufsabschluss:
„Staatl. gepr.
Assistent/in“

oder „Staatl. anerk.
Erzieher/in“

Berufsabschluss:
„Staatl. gepr.
Assistent/in“

Erweiterte 
berufliche
Kenntnisse

Nicht in allen Bundesländern anerkannt

Betriebspraktikum/
Berufspraktikum

(Erzieher/in)

am Ende der
Jahrgangsstufe 13

Berufliches

Gymnasium

Berufsabschluss

nach Landesrecht

und allgemeine

Hochschulreife

oder berufliche

Kenntnisse und

allgemeine

Hochschulreife

Technische/Kauf-

männische

Assistentinnen/

Assistenten

für Hochschulzu-

gangsberechtigte

Einjähriger

Lehrgang der

Berufsfachschule

zur Vermittlung

beruflicher

Kenntnisse

Hochschulzugangsberechtigte
(AHR oder FHR)

Mittlerer Schulabschluss (FOR) mit der Berechtigung
zum Besuch der gymnasialen Oberstufe

(berechtigt zum Besuch der gymnasialen Oberstufe; Schüler/innen des

Gymnasiums können mit dem Versetzungszeugnis in die Klasse 11 eintreten)

Schulischer Teil der Fachhochschulreife

Berufliches Gymnasium

Mind. zweijährige

Berufsausbildung

Einjähriges gelenk-

tes Praktikum oder

zweijährige

Berufsausbildung

Jahrgangsstufe 11 Jahrgangsstufe 12

Allgemeine
Hochschulreife

(AHR)


